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Kreisverband Odenwaldkreis

	Ausgaben Einnahmen
	Betreutes Wohnen



1. Ziel und Zweck

Die Verfahrensanweisung regelt den Umgang mit Ausgaben und Einnahmen im BW.

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für das Betreute Wohnen. Verantwortlich für die

Durchführung sind die Mitarbeiterinnen im BW im Einvernehmen mit dem

Vorstand.

3. Beschreibung

Die Mitarbeiterinnen im BW können bis zur Höhe von Euro 100,- über Anschaffungen

selbständig entscheiden; Beträge, die darüber hinausgehen sind mit der Teamleitung und der Hauptabteilungsleitung Soziale Dienste abzustimmen. Da das BW über keine Kasse verfügt, können die Mitarbeiterinnen bei Einkäufen in Vorlage treten und erhalten dies mit dem Formular

„Auszahlungs-Anordnung“ über die Barkasse des Kreisverbandes zurückerstattet. Die Quittungen bei Barzahlungen sowie eingehende

Rechnungen sind von den Mitarbeiterinnen unter Angabe der Kostenstelle aufzulisten. Die Abrechnungen werden von Teamleitung BW / Hauptabteilungsleitung Soziale Dienste oder Controlling Soziale Dienste abgezeichnet und bei der 
Buchhaltungsabteilung eingereicht. Einnahmen sind über die

Buchhaltungsabteilung abzuwickeln, Bargeld kann nicht entgegengenommen

Werden
Die Mietzahlungen der BWG-Bewohner werden von der Teamleitung BW, dem Controlling Soziale Dienste und/oder der Hauptabteilungsleitung mit  der

Buchhaltungsabteilung überwacht.
4. Mitgeltende Unterlagen

Allgemeine Geschäftsordnung

Arbeitsplatzbeschreibung

Rechnungen, Quittungen

Formular „Auszahlungs-Anordnung“



5. Qualitätsaufzeichnung

Buchungslisten Finanzbuchhaltung
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